
Änderungsantrag Nr.
TE132 

Beantragt von
Tessarakt 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt C: §6 (1)-(3) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, die Absätze 1 bis 3 des § 6 des Abschnitts C wie 
folgt neu zu fassen: 

§ 6 - Dokumentation und Öffentlichkeit
(1) Das Gericht muss den Verfahrensverlauf dokumentieren. 
Dies umfasst:

1.Protokolle von Anhörungen, die die Umstände und den 
wesentlichen Verlauf wiedergeben,

2.sämtlichen Schriftverkehr im Zusammenhang mit dem 
Verfahren, 

3.die Angabe sonstiger Materialien, auf die es im 
Zusammenhang mit dem Verfahren zurückgegriffen hat,

4.Das Urteil samt Urteilsfindung.

Dies kann schriftlich oder digital erfolgen.
Von der Anhörung wird eine Tonaufzeichnung erstellt, die 
aufbewahrt wird, bis die Beteiligten das Protokoll genehmigt 
haben. (2) Ist das Verfahren öffentlich, so enthält das 
Urteil eine Sachverhaltsdarstellung, die den wesentlichen 
Inhalt der in Absatz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Materialien 
wiedergibt.
(3) Ist das Verfahren nicht öffentlich, so wird nur der 
Urteilsspruch veröffentlicht, nicht jedoch die 
Urteilsbegründung. Unberührt davon bleibt die Information der 
Streitparteien. Die Dokumentationspflicht bleibt davon 
unberührt. Die Parteien können die Dokumentation einsehen.

Begründung

Alte Fassung: 

§ 6 - Dokumentation und Öffentlichkeit
(1) Das Gericht muss seine Arbeit dokumentieren. Dies 
umfasst:

1.wörtliche Gesprächsprotokolle von Befragungen inkl. 
Datum,

2.Liste aller verwendeten Materialien,
3.Sämtlichen Schriftverkehr inkl. Datum ausgenommen 
interner Schriftverkehr,

4.Das Urteil samt Urteilsfindung,
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5.Jede weitere Information, welche von Belang sein könnte, 
um das Urteil nachzuvollziehen.

Dies kann schriftlich oder digital erfolgen.
(2) Ist das Verfahren öffentlich, so wird nach der 
Urteilsverkündung die komplette Dokumentation zusammenhängend 
veröffentlicht.
(3) Ist das Verfahren nicht öffentlich, so wird nur das 
Urteil selbst veröffentlicht nicht jedoch die 
Urteilsbegründung. Unberührt davon bleibt die Informierung 
Streitparteien. Die Dokumentationspflicht bleibt davon 
unberührt.

Mit dem Antrag wird zunächst die Pflicht zur Erstellung von 
Wortprotokollen der Anhörungen abgeschafft. Die Kosten bzw. der 
Aufwand dafür sind unverhältnismäßig. Um Bedenken gegen fehlerhafte 
Protokolle zu begegnen, wird festgelegt, daß die Tonaufzeichnung bis 
zur Genehmigung des Protokolls durch die Teilnehmer der Anhörung 
aufbewahrt wird. 

Weiterhin wird die Pflicht abgeschafft, Schriftverkehr im genauen 
Wortlaut etc. zu veröffentlichen. Das greift in die 
Persönlichkeitsrechte der Parteien ein und ist zur Herstellung von 
Transparenz weitgehend irrelevant. In der deutschen Rechtspraxis ist 
so eine Bestimmung, nach der die Öffentlichkeit die Gerichtsakte 
einsehen kann, vermutlich ohne Beispiel. 

Die restlichen Änderungen sind redaktioneller Art. 


